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Beschlussvorlage 
Gemeinde Ventschow 
 
Federführend: 
Amt für Ordnung und Soziales 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV11/2009-082 
öffentlich 
 
14.01.2009 
 

Anteil der Wohnsitzgemeinde Ventschow an den Platzk osten der 
Kindertagesstätte "Hummelnest" Ventschow 
Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

Ö 02.02.2009 Gemeindevertretung Ventschow  

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Ventschow beschließt sich an den Platzkosten für die Kindertagesstätte 
„Hummelnest“ Ventschow, die nicht durch Landes- und Kreismittel gedeckt werden, mit 50 
vom Hundert zu beteiligen. 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
Am 07. 01. 2009 fanden die neuen Leistungsverhandlungen des Diakoniewerk „Neues Ufer“ 
gGmbH für die Kindertagesstätte Ventschow beim Landkreis Nordwestmecklenburg statt. 
 
Die Gemeinde Ventschow hat sich nach nach § 20 KiföG M-V mit mindestens 50 vom 
Hundert an den jeweiligen Platzkosten, wenn diese nicht durch die Landes- und Kreismittel 
gedeckt werden, zu beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
 
 
 


